
Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches -

Regierungs-Blafkk.
Nummer 22. Den I. Jund 1821.

VI.

Larl August,
von Gottes Gnaden, Großherzog zu Sachsen: Weimar Eisenach, Land-
graf in Thnringen, Markgraf zu Meißen, gefürsterer Graf zu Henneberg,

Herr zu Blankenhayn, Neustade und Tautenburg kc. 2c.

Mit Beyrath und Zustimmung des getreuen Landtages, verordnen Wir:

ufgehoben i
1) vom usten Januar 1822. an das in dem Neustädtischen Kreise, in dem Amte Taotenburg

und in den Thüringischen Enclaven annoch gültige Königl. Süächsische Generale, die Viehschs-
den= Begnadigungen betressend, vom ilen November 7782., nebst allen darauf bezöglichen,
früheren, oder späteren, gesehlich, oder nur herkömmlich begründeten Vorschriften.

Aufgehoben und auodrücklich abgeschafft sind
2) in Gemäsiheit Unsres, wegen Baubegnadigungen und Bau-Sceuerfrepheieen, unterm

Sosten July 1377. für das ganze Großherzogthum erlassenen Patentes und zu dessen Erläute=
rung, alle und jede Unterstühungen und Begünstigungen, welche, nach Gesetzen oder Observanzen,
die Abgebrannten in einigen der mit dem Großherzogehume jeht vereinigten, neuen bandestheile

wegen erlittenen Brandunglücké, aus den Steuerkassen zu genießen hatten, namentlich auch
diesenigen Erlasse, welche durch die von der Königl. Prcußischen Krieg#= und Domänen-Kam-

mer zu Heiligenstadt, mit Genehmigung ves damaligen General-Directoriumo zu Berlin, am

1Zten September 180.). ausgeslossene Verfügung festgesteut worden.
Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Patent eigenhändig vollzogen, auch dasselbe mie

Unsrem Großherzoglichen Instegel versehen lassen und befohlen, daß solche#, alé bandesgeseb,
bekannt gemacht werde. So geschehen Weimar am 15ten May 1821.

(L. S.) Carl August.
C. W. Frevh. v. Fritsch. Freyh. v. Gersdorff. Dr. Schweitzzer.

Gesetz «

uber Beschrankung der Baubegnadigungen vdt. Ernst Muller.
undüber Abschaffung der Steuererlasse bey

Viehsterben.
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VII.

Carl August

von Gottes Gnaden, Grohherzog zu Sachsen Weimar,Eisenach, Land=

Hraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg,

Herr zu Blankenhayn, Neustadt und Tantenburg, 2c. 7.

Der nothwendige Aufwand auf die, um der allgemeinen richtigern Besteuerung willen, so wie
zum Schutze det Grundbesitzes und um verderblichen Rechtohändeln über diesen moglichst vorzu-

beugen, von Uns angeorducte Landeövermessung hat, wiewohl der größere Theil desselben aus

757 Kassen bestritten wird, neuester Zeit zu Zweifeln und Anfragendie Veranlassung
geben. Damit diesen für die Zukunft begegnet und auchin solcher Beziehung Gleichheit der

rlst in dem ganzen Lande hergestellt werde, haben Wir den versammelten Landtag in der

Sache gehört und verordnen nun, mit Beyrath und Zustimmung desselben, Folgendes:

Während der Vermessung der Fluren sollen den in solchen Grundstücke besitzenden Personen,
in Gemaßheit des nunmehr für alle bandestheile gültigen, ursprünglich im Fürstenthume Weimar
erlassenen Reglemente vom 28sten April 1730., und sonst nach Vorschrift und Analogie der Ge-

neral-Revisions-Instruction vom Jahre 1726., nachverzeichnete Leistungen obliegen:

1. Quartier für den mit der Aufnahme beauftragten Geometer, mit Einschluß des Bektes und

der Aufwartung, nebst Holz und bicht;

2. Stellung zweyer Kettenzieher;

. Anschaffung der Gränzsteine und der nöthigen Mehpfähle oder Pflocke;

 besstung der Botengänge in Dienstangelegenheiten und Transport der Essecten des Geome-
ters in den nächsten, ihm angewiesenen Ort, wenn die Vermessung beendigt ist.

 —

DieKosten für genannte Leistungen, so wie

S die Kosten des Flurzuges, für Verpflichtung der Feldgeschwornen, falles dlese nicht

schon in Pflicht genommen waren, und ur egütung . Versänmniß bey Angabe
deo Besistandes und Anwessung dee Geometero an die Feldgeschwornen, haben die

Eihenthüner, sach Verhältniß der ihnen * Tuerstäche unter sich aufzubrin-
gen und zu tra

Ueber die näheren desfallsigen Bestimmungen werden die Gemeinden, wie ziither, von
im Vermessungs-Bureau in Kenntniß gesebt.2
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urkundlich haben Wir dieses Geseßh eigenhändig vollzogen, solcheg mit Unfrem Groß-
herzogl. Staats-Insiegel bedrucken lassen und befohlen, daß dalselbe durch den Abdruck
im amtlichen Regierungs-Blatte zur Kunde aller Unserer Unterthauen gebracht werde.

So geschehen und gegeben Weimar den 15ten May 182r

(L. S.) Karl August.
C. W. Freyh. v. Fritsch. Freyh.v.Gersdorff. Dr. Schweitzer.

Gesetz vdt. E. Müller.
über die bey der Landesvermes-

sung den Gemeinden obliegende

Stellungder Kettenzleher u. s. w.

VIII.

Karl August,

von Gottes Gnaden, Grohherzog zu Sachsen Weimar Eisenach, Land-

graf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henne

berg, Herr zu Blankenhayn, Neustadt und Tautenburg sc. v.

Wir haben, in Folge des Grundsaheo der möglichsten Handels= und Verkehrsfrepheit,
und nach Berathung und Verabschiedung mit Unsren getreuen Laudständen, in Betreff des
in Unseren alten Landen bisher allgemein verboten gewesenen Einbringens fremder Kalender

und des Stempelné der Kalender, die Cutschließbung gesaßt und verordnen hiermit:

1.

Das Einbringen frtemder Kalender, ohne Unterschied, ist erlaubt.

2.

Jeder Kalender, der im Großherzogrhume verkauft wird, er sey im Lande vertegt
oder eingebracht, muß mit dem inländischen Stempel versehen sepn.
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3.

Die Stempelgebühr beträgt: bey ausländischen Kalendern 2# gr. bis zumFormat in

12mo herunter, z pf. fur Klinere: bey Unländischen 3 pf. bis zum Format in tamo
herunter, 1 pf. für kleiner

4

Ven dieser Abgabe, wie von der Nothwendigkeit des Stempelnd, sind. Taschenbuchet
(Almanache),alssolche,nicht aber in sofern, alo sie zugleich einen Kalender enthalten,
ausgenommen.

. 5.

Der Verkauf eineb ungestempelten Kalenders lm Lande wird an dem Verkufer, dieser

WDrucker, Buchhändler oder wer sonst, neben der Consiscation, mit fünf Thalern
estraft

5.

Die Stempelung darf nur in den Stábten erfolgen.

Die Stempelgelder sließen in die Almosenkasse der Stadt, wo sfe entrichtet worden;4 5#. eingehenden Strafgelder fallen zur einen Halsse der Armenkasse des Orts
"P§C bchong-n2 Defraudation, zur andern Hälste dem Denuncianten anheim.

7.

Die hier und da bestehenden Privilegien zum Druck und Verlag eines Kalenders sind

durch gegenwärtige Verfügungen nicht aufgehoben.

Urkundlich haben Wir dieses Patent, welches durch das Regierungs-Blatt gewöhnli-
chermaßen bekannt gemacht werden soll, eigenhändig vollzogen und mit Unsrem Großher=

zoglichen Insiegel bedrucken lassen.

Weimar den roten April 1821.

(L 8.) Carl August.

C. W. Freyh. v. Fritsch. Freyh. v. Gersdorff. Dr. Schweitzer.

Geseh
über den Kalender=Stempel und das

Einbringen ausländischer Kalender.
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